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1. Allgemeines 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.03.1995 die 2. Änderung des Bebauungs-
planes „Verlängerte Hartmannstraße - Spitzwiese“, Gemarkung Bad Kissingen be-
schlossen. 
 
Die landesplanerische Stellungnahme der Regierung von Unterfranken zur Auswei-
sung von sonstigen Sondergebieten vom 30.01.1995 sagt aus, daß im Bereich Nah-
rungs- und Genußmittel der Standort verlängerte Hartmannstraße - Spitzwiese eine 
relativ hohe Agglomeration mit dem Standort Innenstadt erkennen läßt und positive 
Synergieeffekte ermöglicht. 
 
Auf der Basis dieser landesplanerischen Stellungnahme beschließt der Stadtrat die 
Ausweisung eines Sondergebietes für einen Lebensmittelmarkt als großflächigen 
Einzelhandelsbetrieb gemäß § 11 Abs. 3 Ziffer 1 BauNVO. 
 
Der in diesem Bereich bereits vorhandene Lebensmittelmarkt mit rd. 800 m² Ver-
kaufsfläche für den Food- und Nonfoodbereich soll auf eine Verkaufsfläche von 
2.500 m² erweitert werden, wovon ca. 1.500 m² für den Lebensmittelbereich und ca. 
1.000 m² für den Nonfoodbereich vorgesehen sind. Die landesplanerische Beurtei-
lung der Regierung von Unterfranken vom 16.02.1996 stellt zusammenfassend fest, 
daß sich der geplante Verbrauchermarkt in Übereinstimmung mit den landes- und 
regionalplanerischen Zielsetzungen befindet. 
 
Die im Rahmen der Ausweisung als Sondergebiet geplante Erweiterung der Ver-
kaufsfläche ist für den städtischen Einzelhandel durchaus verträglich. Gerade im Le-
bensmittelbereich liegt die Kaufkraftbindungsquote in Bad Kissingen weit unter den 
Werten, die andere Städte vergleichbarer Größenordnung aufweisen. Dadurch ist 
gewährleistet, daß keine Störung der vorhandenen Einzelhandelsstruktur zu erwarten 
ist. Weiter ist, da das Potential für diese Erweiterung vorhanden ist, auch nicht mit 
dem Abbau von Arbeitsplätzen zu rechnen. 
 
Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplanes ist vorgesehen, die vorhandene 
Anbindung der Hartmannstraße an die Kapellenstraße zu verbessern. Dazu wird die 
Straße im Bereich der Einmündung von der Kapellenstraße so verbreitert, daß sich 
die Links- und Rechtsabbieger in die Kapellenstraße auf getrennten Spuren aufstel-
len können. Damit ist gewährleistet, daß das zusätzliche Verkehrsaufkommen ver-
träglich bewältigt werden kann. 
 
Die Radwegeplanung der Stadt Bad Kissingen (Innenstadt - Ostring) sieht entlang 
des Kapellenpfades einen neuen Rad- und Fußweg vor, welcher weiter über die ver-
längerte Hartmannstraße zum Ostring geführt wird. 
Entsprechend dieser Planung wird die Führung des Rad- und Fußweges innerhalb 
des Geltungsbereiches festgesetzt. 
 
Ein weiterer Bestandteil der 2. Änderung des Bebauungsplanes ist die verkehrs- 
technische Verbesserung des Einmündungsbereiches der Hartmannstraße in die  
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Kapellenstraße, durch eine Verbreiterung der Aufstellstreifen in der Hartmannstraße. 
Aus diesem Grund wird in der 2. Änderung des Bebauungsplanes der Umgriff in die-
sem Bereich geändert. 
 
 
 
2. Erläuterungen zum Bebauungsplan 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird um den Einmündungsbereich der 
Hartmannstraße in die Kapellenstraße und um die Grundstücke Fl.-Nr. 1773 und 
1773/1 erweitert. 
 
 
 
3. Bodenordnende Maßnahmen 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 
 
4. Erschließung 
 
Vom Kapellenpfad wird über das Grundstück Fl.-Nr. 1627/14 ein 4,0 m breiter Rad- 
und Fußweg zur Hartmannstraße geführt. Ein 3 m breiter Rad- und Fußweg verbindet 
die verlängerte Hartmannstraße mit dem Ostring.  
Der Einmündungsbereich der Hartmannstraße in die Kapellenstraße wird aufgewei-
tet. Die Aufstellstreifen der Links- und Rechtsabbieger erhalten eine Fahrbahnbreite 
von 2,75 m. 
 
 
 
5. Erschließungskosten 
 
Erschließungskosten fallen für den neu zu errichtenden Rad- und Fußweg sowie die 
Verbreiterung des Einmündungsbereiches der Hartmannstraße an. 
Hierfür sind folgende Kosten zu erwarten: 
 
 Straßenbau 75.000,00 DM 
 
 Verlegung von Kabeln und  35.000,00 DM 
 Versetzen von Masten  
 
 Beleuchtung des Fuß- und  24.000,00 DM 
 Radweges  
  _______________ 
 
  134.000,00 DM 
  ============== 
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Für diese Erschließungskosten werden keine Erschließungsbeiträge erhoben. 
 
 
 
 
6. Ergebnis der öffentlichen Auslegung und der Anhörung der Träger  
 öffentlicher Belange 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Verlängerte Hartmannstraße - Spitzwiese“ 
lag mit Begründung in der Zeit vom 14.08.1995 - 14.09.1995 öffentlich aus. Während 
dieser öffentlichen Auslegung wurden keine Einwände vorgebracht.  
Gleichzeitig wurde die 2. Änderung des Bebauungsplanes den Trägern öffentlicher 
Belange zur Stellungnahme zugeleitet. Im Rahmen dieser Anhörung sind folgende 
Bedenken und Anregungen eingegangen: 
 
1. Stadtheimatpfleger Werner Eberth 
 
Herr Eberth regt an, den entlang der Nordmauer des Kapellenfriedhofs vorhandenen 
Wasserlauf wieder freizulegen. 
 
 
2. Stadtwerke Bad Kissingen 
 
2.1. Die Verbindung des Fuß- und Radweges Spitzwiese - Ostring sollte so gelegt 

werden, daß die dortige Straßenbeleuchtung verbleiben kann. 
 
2.2. Die Verbreiterung der Einmündung Hartmannstraße in die Kapellenstraße hat 

zur Folge, daß Steuer- und Straßenbeleuchtungskabel umgelegt und ein neuer 
Überspannungsmast gesetzt werden müssen. Dabei entstehen Kosten von ca. 
35.000,00 DM. 

 
2.3. Für den Fuß- und Radweg entlang der Friedhofsmauer des Kapellenfriedhofs ist 

eine separate Ausleuchtung erforderlich. Für die Erstellung von Detailplänen 
benötigen die Stadtwerke nähere Angaben hierzu. 

 
 
3. Regierung von Unterfranken 
 Raumordnung und Landesplanung 
 
 Wegen der Gößenordnung des geplanten Vorhabens (Lebensmittelmarkt als 

großflächiger Einzelhandelsbetrieb) wird eine landesplanerische Überprüfung 
erforderlich. Aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung kann erst nach 
Abschluß dieses landesplanerischen Überprüfungsverfahrens zu der geplanten 
Sondergebietsausweisung abschließend Stellung genommen werden. 

 
 
4. Handwerkskammer für Unterfranken 
 
 Aus Sicht des Handwerks ist die geplante Ausweisung eines Sondergebietes für 

einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb zu verneinen. Die Ansiedlung eines 
zusätzlichen großflächigen Lebensmittelmarktes würde, infolge der bereits  
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vorhandenen angespannten örtlichen Konkurrenzsituation, einen Verdrän-
gungswettbewerb mit existenzgefährdenden Ausweitungen auf die verkehrs-
technisch ungünstig gelegenen Versorgungsbetriebe des Innenstadtbereiches 
auslösen. Dies könnte die Existenz mehrerer dort ansässiger Betriebe ernsthaft 
gefährden. 

 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Stadtrat in 
seiner Sitzung am 17.04.1996, die Einwände der Träger öffentlicher Belange wie folgt 
zu behandeln: 
 
zu 1:  
 Der im Bereich des Kapellenpfades befindliche unterirdische Wasserlauf kann 

nicht freigelegt werden, da der zur Verfügung stehende Platz gerade für den 
geplanten Fuß- und Radweg ausreicht. Inwieweit im weiteren Bereich des Ka-
pellenpfades eine Freilegung möglich ist, wird im Rahmen der Ausbauplanung 
geprüft. 

 
 
zu 2.1: 
 Der Fuß- und Radweg wird geringfügig versetzt und auf eine Breite von 3,00 m 

verringert, so daß die Straßenbeleuchtung am jetzigen Standort verbleiben 
kann. 

 
zu 2.2: 
 Die genannten Kosten werden in der Begründung zur 2. Änderung des Bebau-

ungsplanes mit aufgeführt. 
 
zu 2.3: 
 Für den Fuß- und Radweg entlang der Friedhofsmauer muß eine separate Aus-

leuchtung vorgesehen werden. Die zu erwartenden Kosten für diese Beleuch-
tung werden in die Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes aufge-
nommen. 

 
 
zu 3:  
 Die Regierung von Unterfranken (Raumordnung und Landesplanung) hat mit 

dem Schreiben vom 16.02.1996 die landesplanerische Beurteilung abgeschlos-
sen und zusammenfassend festgestellt, daß sich der geplante Verbraucher-
markt mit einer Verkaufsfläche von max. 2.500 m² Verkaufsfläche in Überein-
stimmung mit den landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen befindet. 

 
 
zu 4:  
 Die landesplanerische Beurteilung besagt, daß hinsichtlich der Funktionsfähig-

keit des Mittelzentrums Bad Kissingen das im Randbereich der Innenstadt lie-
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gende Vorhaben zu einer deutlichen Aufwertung der Stadt Bad Kissingen als 
Einzelhandelsstandort führt. Von einer wesentlichen Beeinträchtigung oder gar 
Gefährdung der Bad Kissinger Innenstadt ist nicht auszugehen. 

 
 
 
 
7. Satzungsbeschluß 
 
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 17.04.1996 die 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes, „Verlängerte Hartmannstraße - Spitzwiese“ mit dazugehöriger Begrün-
dung als Satzung gemäß § 10 BauGB. 
 
 
 
8. Beanstandung durch die Regierung von Unterfranken 
 
Die von der Stadt Bad Kissingen am 17.04.1996 als Satzung beschlossene  
2. Bebauungsplanänderung für das Gebiet „Verlängerte Hartmannstraße/ 
Spitzwiese“ vom 29.03.1995 in der Fassung vom 17.04.1996 wurde von der Regie-
rung von Unterfranken im Anzeigeverfahren aus folgenden Gründen beanstandet: 
 
1. Die Bebauungsplanänderung ist nicht gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-

chennutzungsplan entwickelt. Dazu ist festzustellen, daß die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, die den Bereich „Verlängerte Hartmannstraße/Spitzwiese“ 
umfaßt, noch nicht rechtsverbindlich ist. 

 
2. Es liegt ein Mangel in der Abwägung vor. Dazu ist festzustellen, daß im Erläute-

rungsbericht nicht dezidiert auf die städtebaulichen Auswirkungen aus den ge-
planten Einzelhandelsgroßprojekten eingegangen wurde. 

 
In seiner Sitzung am 17.09.1996 beschließt der Bauausschuß daher folgende Be-
handlung: 
 
1. In der Begründung zum Bebauungsplan ist die städtebauliche Situation insbe-

sondere hinsichtlich der Belange der Wirtschaft, der Erhaltung von Arbeitsplät-
zen und des Verkehrs zu ergänzen. 

 
2. Der Bebauungsplan ist mit Begründung nochmals öffentlich auszulegen. 
 
3. Der Satzungsbeschluß ist erst nach Vorlage der Flächennutzungs-planänderung 

der Regierung von Unterfranken vorzulegen. 
 
Der Bauausschuß beschließt, die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Verlängerte 
Hartmannstraße/Spietzwiese“ nochmals auf die Dauer eines Monats öffentlich auszu-
legen und die Träger öffentlicher Belange zu informieren. Auf die Durchführung einer 
nochmaligen vorgezogenen Bürgerbeteiligung wird verzichtet. 
 
 
 
9. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
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Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Verlängerte Hartmannstraße/Spitzwiese“, 
Gem. Bad Kissingen, hat in der Zeit vom 15.06. bis 15.07.1998 öffentlich ausgele- 
 
 
 
 
gen. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gingen keine Bedenken und Anregun-
gen ein. 
 
 
 
10. Satzungsbeschluß 
 
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 23.07.1998 die 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Verlängerte Hartmannstraße/Spitzwiese“, Gem. Bad Kissingen, als Sat-
zung. 
 
 
 
 
Bad Kissingen, 23.07.1998 
Ref. III-2b 
 
 
 
Russ 
Techn.-Oberamtsrat 
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